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3.1.10 Öffentliche Räume und Einrichtungen 

Im Rahmen der Förmlichen Festlegung des Sanie
rungsgebietes Magdeburg-Buckau wurden in diesem 
Zusammenhang folgende Sanierungsziele beschlos
sen: 

- Steigerung der Attraktivität der Versorgungsbereiche 
und partielle Übernahme von Versorgungsfunktionen 
für das Magdeburger Stadtzentrum; 

- Sicherung der Wohnfunktion bei gleichzeitiger Ver
besserung der Wohnbedingungen; 

- Erhaltende Erneuerung und Komplettierung der Ge
meinbedarfs- und Folgeeinrichtungen. 

Im Sinne dieser Sanierungsziele werden hier öffentliche 
Räume und Einrichtungen miteinander verknüpft. Damit 
wird die Standortqualität vorhandener und einzuplanen
der Versorgungseinrichtungen durch ihre jeweilige An
ordnung in Nachbarschaft zu Grünflächen und Grünver
bindungen, die zugleich PKW-unabhängige Fußwege in 
Buckau aufnehmen sollen, erhöht. Die Lage einzelner 
Einrichtungen, deren Beziehungen zueinander und zu 
den Grünflächen sind im Plan auf S. 55 dargestellt. 

Der Erhaltung und Planung öffentlicher Einrichtungen 
im Sanierungsgebiet kommt eine besondere Bedeutung 
zu. Erst hierdurch wird eins der wichtigen Sanierungs-
ziele - Sicherung der Wohnfunktion bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Wohnbedingungen-, mittel- und lang
fristig ausgestaltet. Dies vor allem vor dem Hintergrund, 
daß derzeit Magdeburg-Buckau vorhandene Einrichtun
gen sämtlich modernisierungsbedürftig sind, die Versor
gung mit z. B. Kindertagesstättenplätzen unzureichend 
ist, Kinderspielplätze kaum vorhanden sind. 

Der Fortgang und Erfolg der Erneuerung im Sanie
rungsgebiet Magdeburg-Buckau wird in einem nicht un
erheblichen Maße davon abhängig sein, inwieweit die 
Stadt Magdeburg im Rahmen ihrer Daseinsfürsorge
pflicht den Bewohnern notwendige öffentliche Einrich
tungen zur Verfügung stellen kann. Alle Aktivitäten in 
diesem Zusammenhang sind zugleich als erforderliche 
und initialzündende Maßnahmen zu werten, die positiv 
und nachhaltig auch Modernisierungsabsichten privater 
Hauseigentümer beeinflussen können. Die folgenden 
Aussagen zu den Möglichkeiten der Erneuerung im Be
reich öffentliche Einrichtungen gehen zum einen (soweit 
derzeit möglich und planerisch faßbar) von dem, sich 
aus dem Sanierungsgebiet ergebenden, Eigenbedarf 
aus, zum anderen werden auch übergeordnete städti
sche Planungen einbezogen, insbesondere im Schul-
und Vorschulbereich sowie kulturellem Sektor. 

Vorschulbereich 

Sollten neben dem bereits heute vorhandenen Bedarf 
weiterhin die für die Planung öffentlichen Einrichtungen 
aus der Rahmenplanung gewonnenen Gesichtspunkte 
zugrunde gelegt werden, so ergibt sich langfristig die Not
wendigkeit mindestens zwei KiTa-Standorte vorzusehen. 

Aus städtebaulicher Sicht erscheinen der Standort Por-
sestraße 13 (Makarenko-Schule) und Budenbergstraße 
(westlich des Altenheimes Südost) diskussionsfähig. 
Durch konkrete städtebauliche Quartieruntersuchungen 
wäre zu prüfen, inwieweit für die Anlage solcher Einrich
tungen der Innenblockbereich der Quartiere 5 bzw. 7 
geeignet ist. Zu untersuchen in weiteren Schritten der 
Planung, ist auch ein möglicher Standort im Eibuferbe
reich innerhalb der Neuordnungsflächen. 

Schulbereich/Jugendeinrichtungen 

Die vorhandenen Schulen an der Karl-Schmidt-Straße 
sowie an der Thiemstraße sind langfristig zu erhalten 
und zu erneuern. Die Schaffung von Jugendeinrichtun
gen im Stadtteil muß in der weiteren detaillierten Pla
nung berücksichtigt werden, geeignete Räume sind vor
zusehen. 

Kinderspielplätze 

Die vorgesehene Erneuerung des Stadtteiles, auch als 
Schwerpunkt für familiengerechte Wohnungen, erfordert 
eine Anlage von mindestens acht Spielplätzen für Klein
kinder sowie zwei Spielplätzen für Kinder im Alter von 
6 bis 12 Jahren. Die im Plan auf S. 85 dargestellten 
Standorte sind von folgenden Bestimmungen abgeleitet: 

- Spielplätze für Kleinkinder bei Gebäuden mit mehr 
als zwei Wohnungen sind möglichst auf den Bau
grundstücken anzulegen, sie sollen von den Gebäu
deeingängen, die den Wohnungen jeweils zugeord
net sind, auf einem Weg von höchstens 100 m er
reicht werden können. 

- Spielplätze für Kinder müssen von allen Grundstük-
ken in dem Bereich, für den sie bestimmt sind (Spiel
platzbereich), auf einem Weg von nicht mehr als 
400 m erreicht werden können. 

- Spielplätze müssen so angelegt sein, daß sie gefahr
los erreicht werden können. 

- Soweit es die örtlichen Verhältnisse zulassen, ist auf 
das Ruhebedürfnis der Anwohner Rücksicht zu neh
men. 



52 SANIERUNGSGEBIET BUCKAU 

Die vorgeschlagenen Standorte sind aus den zuvor ge
nannten Bedingungen abgeleitet und begleiten im we
sentlichen den in Buckau geplanten künftigen Grünzug. 
Darüber hinaus bietet das naheliegende Eibufer sowie 
die anschließende Elbaue vielfältige Spielmöglichkeiten 
und ausreichende Flächen für Sportbetätigung für Ju
gendliche. 

Kulturelle Einrichtungen 

Mit dem Gesellschaftshaus im Klosterbergegarten, dem 
Buckauer Puppentheater, dem Literaturmuseum in der 
Thiemstraße sowie dem Soziokulturellen Zentrum an 
der Karl-Schmidt-Straße besitzt Buckau Einrichtungen, 
die zum Teil über die Eigenversorgung des Stadtteiles 
hinausgehen. Sie sind bereits heute positive Anzeichen 
für den künftig attraktiven Wohnstandort. Ihre Erhaltung 
und Erneuerung wäre zu empfehlen. 

Alteneinrichtungen 

Das Pflegeheim Südost (Budenbergstraße 9) als Stand
ort inmitten von Buckau und in Anbindung an die geplan
ten Grünverbindungen ist vorteilhaft. Es wird empfoh
len, die Sanierungsfähigkeit und Möglichkeit des vor
handenen Gebäudes zu untersuchen. Dieser Standort 
scheint auch deswegen geeignet zu sein, weil die vor
aussichtlich notwendige Erweiterung auf eine wirt
schaftliche Größe durch die Lage inmitten eines städte
baulichen Umstrukturierungsbereiches möglich er
scheint und in die gebotene städtebauliche Neuordnung 
einbezogen werden kann. 

Möglichkeiten der Schaffung einer Altenbegegnungs
stätte sollten in weiteren Schritten der Planung unter
sucht werden. Geeignet scheint entweder eine Integra
tion in das Altenwohnheim in der Budenbergstraße, 
oder in den potentiellen Standort für öffentliche Einrich
tungen am Thiemplatz (Umnutzung der Feuerwehr nach 
Auslagerung). 

Eibufer 

Das Eibufer soll künftig als ein bedeutsamer öffentlicher 
Raum umgestaltet werden, der mit Buckau insbeson
dere für den Fußgänger vorteilhaft vernetzt ist. Die vor
geschlagene Nutzung des Eibufers ist aus der Lage von 
Buckau (südlich des Stadtzentrums und im Süden an 
die Elbaue angrenzend) abgeleitet. Die geplante Pro
menade entlang des Eibufers soll zum Bestandteil eines 
gesamtstädtischen „Kultur- und Freizeitpfades" wer
den. Daraus leitet sich auch die vorgeschlagene abge
stufte Nutzung einzelner Bereiche ab: 

- der Klosterbergegarten soll als Bindeglied zwischen 
den kulturellen Sehenswürdigkeiten der Stadt und 
der südlich anschließenden Aue vorrangig als ein hi
storisch-kultureller Freibereich rekonstruiert und wei
ter entwickelt werden. Dabei soll der historischen 
Funktion als „Volksgarten" besonders Rechnung ge
tragen werden. 

- Die im Bereich Buckau vorgeschlagene Promenade 
entlang des Eibufers verbindet den „Volksgarten" mit 
einem am Sülzehafen zu entwickelnden „Freizeitbe
reich". Initialzündend in diesem Zusammenhang soll 
die Wiederherstellung der Fußgängerbrücke über 
den Sülzehafen zur Verbesserung der Erreichbarkeit 
der Fähre Rotehorn wirken. 

- Im Süden bis an den Sülzehafen heran reicht die Eib
aue. Die städtische Promenade soll hier in Richtung 
Süden mit einem Fuß- und Radweg fortgesetzt wer
den. Bei den hier notwendigen Erneuerungsmaßnah
men soll die Erhaltung und Pflege der typischen Aue
landschaft im Vordergrund stehen. 

Der Thiemplatz als öffentlicher Raum 

Die Wiederherstellung des Thiemplatzes ist nicht nur 
aus stadtgestalterischer Sicht zu empfehlen. Im Zen
trum Buckaus gelegen, sind hier sowohl stadträumliche 
als auch bauliche Potentiale für eine urbane Aneig
nungsmöglichkeit gegeben: sei es als Marktbereich, 
Treffpunkt, Ausgangspunkt für Einkäufe oder Freizeit
vergnügen etc. Nach Auslagerung der Feuerwehr sollte 
dieses öffentliche Gebäude (ehemals Rathausstandort) 
vorrangig als Reserve für in Buckau fehlende oder zu 
entwickelnde öffentliche Nutzungen vorgesehen wer
den. Als Gelenk zwischen Elbe und Stadtgebiet könnte 
hier künftig ein attraktiver städtischer Gegenpol zur Ver
vollständigung der „grünen Vernetzung" öffentlicher 
Räume und Einrichtungen entstehen. 
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Abb. 7: Auszug Städtebaulicher Einzelentwurf Eibufer, 
Sülzehafen/Fußgängerbrücke, 
Architekten Radaä und Krüger, 1993 
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3.2 Wirtschaftsentwicklung 

Die Erhaltung und Fortentwicklung der besonderen 
Eigenart Buckaus als traditioneller Wohn- und Arbeitsort 
benötigt gezielte städtebauliche Vorgaben zur Lenkung 
der sich im Aufbau befindlichen Einzelhandel- und 
Kleingewerbe-/Gewerbestruktur, sollte der Grundsatz 
zur Erhaltung bzw. Entwicklung eines Besonderen 
Wohngebietes nach § 4a BauNVO eingehalten werden: 
Die Betriebe und sonstige Anlagen müssen mit der 
Wohnnutzung vereinbar sein. Dies gilt um so mehr für 
die Erneuerung/Entwicklung der Industriebrachen. 

Die in der Folge dargestellten Entwicklungsziele im Be
reich Wirtschaft in Buckau sowie mögliche Arbeitsplatz
entwicklung und die dafür erforderlichen öffentlichen 
flankierenden Maßnahmen, sollen Anhaltspunkte für die 
mögliche Entwicklung bieten und zugleich ein städte
bauliches Steuerungsinstrument zur Lenkung der viel
fach vorhandenen Investitionsbereitschaft im Zusam
menhang mit dem Wiederaufbau der Wirtschaft in den 
neuen Bundesländern darstellen. 

3.2.1 Erhaltung der Geschäftsstruktur durch Objekt
sanierung, Modernisierung, Ergänzungsbauten 
(Baulücken) 

Das Leitbild für die städtebauliche Entwicklung Buckaus 
legt die Schönebecker Straße als einen zu entwickeln
den bzw. zu erhaltenden Geschäftsbereich fest. Vorran
gig soll hier der Einzelhandel im Erdgeschoßbereich er
halten bzw. entwickelt werden. Zur Sicherung der Nah
versorgung innerhalb des Besonderen Wohngebietes 
sollen entlang der Basedowstraße, Coquistraße, Karl-
Schmidt-Straße und der Bleckenburgstraße vorhan
dene Einzelhandelseinrichtungen erhalten und fortent
wickelt werden. Unter Berücksichtigung der erhaltens-
werten historischen Bausubstanz und Vermeidung 
einer nicht erwünschten Erweiterung der Einzelhandels-
nutzung in die Blockinnenbereiche, ergibt sich ein Ein
zelhandelsflächenpotential von rd. 10 000 m2 entlang der 
Schönebecker Straße und 4 000 m2 innerhalb Bukkaus 
(Coquistraße etc.), insgesamt 14 000 m2 Verkaufsfläche. 

Legt man die prognostizierte Einwohnerentwicklung in 
Buckau von rd. 9000 bis 11 000 Einwohnern zugrunde, 
sowie die Zielzahl 1,2 m2 Verkaufsfläche/Einwohner5, 
wäre langfristig der Bedarf für die wohnungsnahe Ver
sorgung gedeckt. Stellt man einen Vergleich mit den Sa
nierungsgebieten der Stadt Hannover an, so ergibt sich 
ein Verkaufsflächenanteil je Anwohner von 1,6 m2 

(Nordstadt) bis 1,8 m2 (Linden)6. Beide Sanierungsge-

5 Vergleiche hierzu Strukturplan S. 119/Wohnungsnahe Versorgung 
6 Zusammengestellt nach Angaben aus Prof. Dr. Ludwig Schätzel, Dr. Elmar 

Kuhlke, Dipl.-Ing. Sabine Baumgart, Dipl.-Volkswirt Peter Busse: Analyse 
der Entwicklungen im Einzelhandel in Hannover, 1989, S. 59, 80 

7 ders., S. 1 ff. 

biete sind mit Magdeburg-Buckau vergleichbar, insbe
sondere in Bezug auf die Nachbarschaft zum Stadtzen
trum Hannovers, und die hier zu Beginn der Sanierung 
vorliegende bauliche- und Nutzungsstruktur einschließ
lich der teilweise heute noch vorhandenen Industriebra
chen (Hannover-Linden, Hanomag). Die Differenz von 
1,8 zu 1,6 m2 je Einwohner ist wahrscheinlich darauf zu
rückzuführen, daß die Sanierung von Hannover-Linden 
so gut wie abgeschlossen ist und das Sanierungsgebiet 
Hannover-Nordstadt erst seit 1985 förmlich festgelegt 
ist. Würde man für die langfristige Entwicklung eine Ziel
zahl von 1,8 m2 je Einwohner entsprechend der inzwi
schen abgeschlossenen Sanierung in Hannover-Linden 
zugrundelegen, so ergäbe sich ein Verkaufsflächenbe
darf von 16 200 bis 19 800 m2. 

Berücksichtigt man zugleich den allgemeinen Entwick
lungstrend im Einzelhandel in der Bundesrepublik 
Deutschland:7 

- die Untersuchung der Entwicklungen auf nationaler 
Ebene und in ausgewählten Großstädten haben einen 
Trend der Zunahme von Verkaufsflächen gezeigt, 
während der Umsatz pro Flächeneinheit real zurück
ging; 

- auch in der Zukunft ist bei steigendem Flächenbedarf 
mit einem Rückgang der Flächenproduktivität zu 
rechnen durch Rationalisierungsmaßnahmen, weni
ger Kundenberatung und -bedienung, so daß sich nur 
die absolute Zahl der Ladengeschäfte verringert, aber 
die Gesamtzahl der Verkaufsflächen gestiegen ist; 

so kann die Annahme gewagt werden, daß der Einzelhan
delsbedarf entsprechend der prognostizierten Entwick
lung Buckaus und unter Vergleich der Entwicklung in 
Hannover-Linden und Nordstadt bei 20 000 m2 Verkaufs
fläche liegen könnte. Unberücksichtigt bleibt der Bedarf, 
der sich aus der Entwicklung der Arbeitsplätze in Buk
kau, einem zusätzlichen Kaufkraftpotential, ergibt. Da
mit ergäbe sich ein Defizit von 6000 m2 Verkaufsfläche. 

3.2.2 Erweiterungsmöglichkeiten der vorhandenen Ge
schäftsstruktur (Einzelhandel) 

Eine geringfügige Erweiterung der vorhandenen Ge
schäftsstruktur in den Erdgeschoßbereichen über die hi
storische Bausubstanz hinaus ist östlich der Straße am 
Engpaß denkbar. Die Berücksichtigung bzw. Gestaltung 
der historischen Stadtsilhouette setzt einer Entwicklung 
in diesem Bereich jedoch enge Grenzen. Insgesamt 
können hier höchstens 2 000 m2 Verkaufsfläche reali
siert werden. Weitere 10 00 m2 können direkt am Thiem-
platz, nördlich der Straße am Sülzehafen entstehen. Im 
Bereich der nordöstlichen Coquistraße sind es höch
stens 600 m2, am Bahnhof Buckau 1 000 m2 Verkaufsflä
che. Somit ergibt sich eine Erweiterungsmöglichkeit von 
rd. 4 500 m2 Verkaufsfläche. Auch bei der Annahme die-
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ser Entwicklungsmöglichkeit verbleibt ein Defizit von 
mindestens 1 500 m2 Verkaufsfläche. 

3.2.3 Veränderung der Nutzung zu Geschäftszwecken 
(Büro, Dienstleistungen, Einzelhandel/Umstruk
turierungsbereiche) 

Die innerhalb der bebauten Bereiche nicht ausgleichba
ren Defizite zur Entwicklung des Einzelhandels sollen 
im Sinne des städtebaulichen Leitbildes innerhalb der 
zu erneuernden Industriebrachen und Norden Buckaus 
ausgeglichen werden. Gerade innerhalb dieser Flächen 
besteht auch die Möglichkeit, der Lage angemessene 
größere Einzelhandelsbetriebe, die zur Versorgung 
Buckaus erforderlich sind, zu schaffen. Deren Größe 
soll jedoch 1200 m2 Geschoßfläche nicht übersteigen, 
um eine konkurrente Entwicklung gegenüber der Mag
deburger City zu vermeiden. 

Die Revitalisierung der Industriebrachen im Norden des 
Sanierungsgebietes und westlich der Karl-Schmidt-
Straße soll die vorhandene und erhaltenswerte histori
sche Bausubstanz einbeziehen (diese ist im Plan auf 
S. 93 dargestellt). Eine langfristige Umnutzung dieser 
Flächen zu Büro- und Dienstleistungsunternehmen (im 
Quartier 18 und 19 wäre zu prüfen, inwieweit die vorhan
dene Industriebausubstanz beispielsweise auch zu 
Zwecken der Erweiterung der Magdeburger Universität 
genutzt werden könnte) ist unproblematisch, weil die 
Produktion der ehemaligen Betriebe innerhalb dieser 
Flächen ausnahmslos aufgegeben wurde, eine Ver
pflichtung von Erhaltung bestehender Arbeitsplätze 
nicht gegeben ist. 

3.2.4 Erhaltung/Fortentwicklung des nichtstörenden 
Gewerbes, Handwerks 

Die vorhandenen Betriebe in Angrenzung an die Deut
sche Reichsbahn sollen erhalten werden und in nörd
licher Richtung als Abschirmung parallel zur Bahn
strecke und der langfristig zu bauenden neuen Haupt
verkehrsstraße fortgeführt werden. 

Die potentiellen Entwicklungsflächen sowie die auf die
sen Flächen realisierbare Geschoßfläche sind einzeln in 
der nebenstehenden Tabelle aufgeführt. 

3.2.5 Flankierende Maßnahmen zur Förderung der 
Wirtschaftsentwicklung 

Am Eibufer, innerhalb des Quartiers 19 und am Bahnhof 
Buckau sollen öffentliche Parkplätze angelegt werden, 
die insbesondere der Stärkung des Einzelhandels und 
der Fortentwicklung der Freizeitnutzung im Eibuferbe
reich dienen sollen. Bei entsprechender Gesamtent
wicklung Buckaus und zur Versorgung der südlichen 

Bereiche des Sanierungsgebietes wäre innerhalb des 
sich zum Teil in der Umstrukturierung befindlichen Mag
deburger Maschinenfabrik ein weiterer öffentlicher 
Parkplatz vorzusehen. 

Die Umgestaltung der Schönebecker Straße im Bereich 
zwischen Thiemplatz und Budenbergstraße zu einer Fuß
gängerzone wird zur Erhaltung und Stärkung des Einzel
handels innerhalb bestehender Bebauung empfohlen. 
Aus gleichen Gründen soll langfristig (in Abhängigkeit 
von der Realisierung der geplanten Hauptverkehrsstraße 
parallel zur Bahnstrecke) die Schönebecker Straße im 
Bereich zwischen Neue Straße und Thiemplatz im Sü
den, sowie Budenbergstraße, Warschauer Straße im 
Norden, als Einkaufsboulevard umgestaltet werden. 
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3.3 Grünflächenkonzept/Bodenversiegelung 

Die das Stadtbild bereits heute prägenden Grünberei
che sollen im Sinne der unter Punkt 2 (Leitbild) aufge
stellten Erneuerungsziele erweitert werden. Herange
zogen und damit integriert werden soll auch der vorhan
dene, zur Zeit das Stadtbild noch nicht prägende Baum
bestand. Diese grünordnerischen Zusammenhänge 
sind im Plan auf S. 65 dargestellt. 

3.3.1 Raumprägende Begrünung 

Der kulturhistorisch-bedeutendste Grünbereich in Buk
kau ist der Klosterbergegarten. Grundlage für die Re
konstruktion dieses Gartens ist der Lennesche Entwurf 
von 1824. Das historische Wegesystem einschließlich 
der notwendigen Pflanzungen nach dem Lenneschen 
Baumartenprogramm sowie die Rekonstruktion im Elb-
uferbereich sind hier die wichtigsten Maßnahmen. Das 
Hauptziel bei der Rekonstruktion ist der Aufbau eines 
durchgängigen Grünzuges am westlichen Ufer von der 
Hubbrücke bis zur Fähre Buckau einschließlich der 
Querverbindungen zur Stadt. Besonders zu berücksich
tigen ist die Einbindung des verbleibenden Gleisan
schlusses entlang des Eibufers.1 

Die südlich des Sülzehafens anschließende Eibaue soll 
renaturiert werden. Wiederherzustellen sind die frühe
ren Eibwiesen einschließlich der landschaftstypischen 
Bepflanzung mit Weichholzarten wie Pappeln und Wei
den und Feuchtwiesenbereiche.2 

Die in Ansätzen vorhandene Baumallee an der War
schauer Straße soll komplettiert werden. Eine Allee soll 
auch entlang der Schönebecker Straße im Abschnitt 
zwischen der Warschauer Straße und der Budenberg
straße zwischen der Thiemstraße und der Südgrenze 
des Sanierungsgebietes angelegt werden. 

Der parkartige Baumbestand nördlich der Warschauer 
Straße sowie im Quartier 7 und 19 soll erhalten und in 
das geplante Grünsystem integriert werden. 

1 Magistrat der Stadt Magdeburg, Amt 67, Stellungnahme vom 3. 2. 93 
2 Magistrat der Stadt Magdeburg, Amt 31, Stellungnahme vom 28.1.93 

3.3.2 Öffentliche Grünflächen 

Ein Kernstück der Grünordnung in Buckau stellen die im 
städtebaulichen Leitbild festgelegten Grünzüge und 
Grünverbindungen dar. Der Buckau in Nordsüd-Rich
tung durchquerende Grünzug versucht, den jeweils in
nerhalb der einzelnen Quartiere vorhandenen Baumbe
stand miteinzubeziehen. 

Im Süden (geplanter Sportplatz für die Schulen an der 
Karl-Schmidt-Straße) erfolgt eine Anbindung an den 
Knochenpark, in dem der vorhandene Baumbestand er
weitert und ein Spielplatz für Kinder erneuert werden 
soll. 

Beginnend in dem Quartier zwischen der Martinstraße 
und der Bernburger Straße (der schützenswerte Baum
bestand des ehemaligen Parks soll als eine grüne Ver
bindung in östlicher Richtung zur Elbe hin einbezo
gen werden), wird diese Verbindung in nördlicher Rich
tung fortgeführt, indem die zwischen der Bernburger 
Straße, Köthener Straße, Thiemstraße vorhandenen 
Baulücken jeweils einbezogen werden. Sie dienen als 
Anwohnergrün für die hier besonders schmalen Wohn
quartiere und nehmen zugleich Spielbereiche für Klein
kinder auf. 

Der vorhandene Baumbestand an der Erich-Kästner-
Schule sowie im westlichen Innenbereich des Quar
tiers 13 bis zur Kapellenstraße hin bildet zusammen mit 
der hier angrenzenden Nutzung (Literaturmuseum, So-
ziokulturelles Zentrum) einen grünen Schwerpunkt in
mitten von Buckau. Eine gemeinsame Nutzung dieser 
Flächen als „Kulturgarten" wird vorgeschlagen (vgl. 
Abb. 8, S. 62). 

Die im nördlichen Teil erweiterte Norbertstraße führt 
den Grünzug über die platzartige Aufweitung der Kreu
zungen Coquistraße, Budenbergstraße, Karl-Schmidt-
Straße nach Norden fort und erreicht durch eine Que-
rung des Quartiers zwischen der Budenbergstraße und 
der Klosterbergestraße schließlich die Basedowstraße. 
In diesem Quartier ist eine weitere Grünverbindung 
Richtung Elbe über die Budenberg- und Elbstraße vor
gesehen. Im nordöstlichen Teilbereich wird die park
artige Anlage der ehemaligen Fabrikantenvilla aufge
nommen. In diesem Quartier wird auch der zweite, in 
Buckau erforderliche Spielplatz für Kinder integriert. 

Begleitet sind diese Grünzüge durch einen Wasser
graben, in dem das Regenwasser von den Dächern der 
einzelnen Quartiere gesammelt werden soll. Ähnliche 
Bearbeitung erfährt auch das Quartier 23 zwischen der 
Schönebecker Straße, Bleckenburgstraße und Bene
diktinerstraße. Hier ist eine weitere wichtige Verbindung 
des Stadtteiles mit dem Eibufer vorgeschlagen. 
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Abb. 8 Ausschnitt aus: Städtebauliches Einzelgutachten Quartier 13, Architekturbüro Zesewitz 
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3.3.3 Private Grünflächen 

Private Grünflächen sollten vorrangig in Anbindung an 
die vorgeschlagenen öffentlichen Grünflächen inner
halb der einzelnen Quartiere angelegt werden und den 
dort vorhandenen Baumbestand einbeziehen. Vorhan
dene Vorgärten wie an der Gnadauer Straße sind zu er
halten. 

3.3.4 Parken im Grünen 

Als Bestandteil der Grünbereiche in Buckau werden 
auch die notwendigen Gemeinschaftsstellplätze ange
sehen, der Grünflächenanteil sollte hier 25% nicht un
terschreiten. 

3.3.5 Bodenversiegelung 

In der letzten Novellierung der BauNVO 1990 wurde 
erstmalig auf die Begrenzung der Bodenversiegelung 
eingegangen. Der § 19 BauNVO sieht eine Anrechnung 
bestimmter Nebenanlagen auf die zulässige Grundflä
che vor (Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten, 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO, bauliche 
Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche). Nach 
Satz 2 § 19 BauNVO darf die zulässige Grundfläche 
durch die Grundflächen dieser Anlagen bis zu 50% 
überschritten werden, höchstens jedoch bis zu einer 
Grundflächenzahl von 0,8. 

In den überwiegend als besonderes Wohngebiet zu be
urteilenden Bereichen ist nach § 17 BauNVO die Grund
flächenzahl mit 0,6 als Höchstgrenze festgelegt. Eine 
mögliche Überschreitung von 50% würde bedeuten, 
daß eine Versiegelung der Flächen mit 0,8 nicht zu ver
meiden wäre. Aus diesem Grunde legt der Rahmenplan 
für die überwiegend bewohnten Quartiere die Versiege
lungszahl von 0,7 fest,3 wie sie bereits im Rahmen der 
Vorbereitenden Untersuchungen festgelegt und emp
fohlen wurde. In den Bereichen gewerbliche Nutzung/ 
Dienstleistungsschwerpunkte soll die Versiegelungs-
zahl höchstens 0,8 betragen. 

3.3.6 Neuanpflanzungen 

Für die Neuanpflanzungen werden folgende heimische 
Baumarten vorgeschlagen: 

- raumprägende Bäume für Platzbereiche: Platane, 
Linde, Ahorn, Kastanie; 

- für übrige Straßen: Rotdorn, Blumenesche, Kugelro
binie, Mehlbeere, Celtis australis; 

- für den geplanten Grünzug: farbige Laub- und blü
hende Bäume, ggf. Erlen/Schwarzerlen, Ginkgo 

- für die Eibuferpromenade: Linden; 
- für die Elbaue: Ulme, Rotdorn, Weißdorn, Erlen - al

les Sorten, die für ein Überschwemmungsgebiet ge
eignet sind; 

- Vorgärten: Baumhasel, Ginkgo 

3.3.7 Grünordnungsplan 

Entsprechend den Forderungen des Naturschutzgeset
zes des Landes Sachsen-Anhalt § 7 ist im Zusammen
hang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen auch 
die Aufstellung von Grünordnungsplänen erforderlich. 
Die in diesem Konzept entwickelten zusammenhängen
den Grünbereiche und Entwicklungsansätze für die Be
grünung privater Grundstücke bzw. Erhaltung vorhan
denen Baumbestandes und schützenswerte Natur- und 
Landschaftsbereiche sollten dieser in der Folge schritt
weise aufzustellenden Fachplanung zugrunde gelegt 
werden. 

3 Die Versiegelungszahl legt den als Höchstgrenze zulässigen Anteil der 
durch Bauten, Stellplätze mit Zufahrten, Nebenanlagen, befestigten Hofflä
chen versiegelten Flächen eines Grundstückes fest. 
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4. Verkehrskonzept 

Dem städtebaulichen Verkehrskonzept wird die inzwi
schen in der Verwaltung abgestimmte Verkehrsplanung 
(Planungsfall P 2a mit bahnparalleler Entlastungs-
straße) der Planungsgemeinschaft Dr. Theine zugrunde 
gelegt.1 Diese Untersuchungen sind gesondert doku
mentiert. Der darin beinhaltete Planungsfall P 2a (siehe 
Abb. unten), scheint der hier vorgeschlagenen städte
baulichen Gesamtentwicklung am besten Rechnung zu 
tragen. 

1 PGT, Planungsgemeinschaft Dr. Theine: Konzeption für einen Rahmenplan Verkehr für das Sanierungsgebiet Buckau in Magdeburg, Dez. 1992, S. 12 
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4.1 Kfz-Verkehr 

Aus städtebaulicher Bewertung der inzwischen erarbei
teten verkehrlichen Lösungen für die Gesamtstadt, 
scheint für die künftige Entwicklung von Buckau die An
lage einer „Bahnstraße" als Hauptverkehrsstraße am 
vorteilhaftesten zu sein. Nur dann kann eine Verkehrs-
beruhigung der Schönebecker Straße erreicht werden, 
damit auch die Erhöhung der Qualität des Eibufers für 
die künftige Entwicklung. Der gesamte Verkehr in Buk
kau kann vorteilhaft geordnet werden. 

Die Schönebecker Straße kann ab der südlichen 
Grenze des Sanierungsgebietes bis zur Warschauer 
Straße langfristig als Sammelstraße für Buckau herab
gestuft werden. An die neue Hauptverkehrsstraße 
(„Bahnstraße") wird direkt eine Sammelstraßenfolge 
(Coquistraße, Karl-Schmidt-Straße, Brauereistraße) als 
Verteilerring für den notwendigen Verkehr innerhalb 
Buckaus angebunden. Die Fahrgassenbreite innerhalb 
der Sammelstraßen soll 5,50 m betragen, die ange
strebte Fahrtgeschwindigkeit 30 km/h. 

Übrige Straßen in Buckau sind Anliegerstraßen, die ent
sprechend ihrer Funktion gestaltet werden können: 

- als Fußgängerzone mit zeitlich befristeter Anlieferung 
kann der Bereich am Engpaß einschließlich des im 
Plan auf S. 71 dargestellten Teilbereiches des Thiem-
platzes umgestaltet werden. Als reiner Fußgängerbe
reich sollen auch die Straßen An der Elbe und Am 
Sülzehafen ausgebildet werden, hiermit wird dem Ziel 
einer ungestörten Anbindung des Eibufers an Magde-
burg-Buckau entsprochen. Zur Verwirklichung einer 
Kfz-unabhängigen Fußverbindung inmitten von Buk
kau soll auch ein Teilstück der Dorotheenstraße als 
reiner Fußgängerbereich ausgebildet werden; 

- als verkehrsberuhigte Bereiche (hier sind die Fuß
gänger und Radfahrer gleichberechtigt, für den Kfz-
Verkehr ist das Schrittempo vorgeschrieben), sollen 
die Dorotheenstraße, Gaertnerstraße, Kapellen
straße, Thiemstraße, Köthener und Bernburger 
Straße umgestaltet werden. Entlang dieser Straßen
züge soll weitgehend das Wohnen durch Gebäude
modernisierung erhalten bleiben, die Enge der zwi
schen diesen Straßen liegenden Quartiere soll auch 
durch entsprechende Verkehrsberuhigung innerhalb 
der Straßen ausgeglichen werden; 

- übrige Straßen in Buckau sollen als Anliegerstraßen 
ausgebildet werden, die Fahrgassenbreite soll hier 
angepaßt an die historischen Verhältnisse zwischen 
4,00-4,75 m betragen, angestrebte Fahrtgeschwin
digkeit 20-30 km/h. 

4.2 Fuß- und Radwege 

Ein Kfz-Verkehr unabhängiges Fußwegenetz kann ent
stehen, das die Wohngebiete mit dem Eibufer, den Ver
sorgungsbereichen und dem Bahnhof Buckau verbin
det. Im Zuge der Realisierung der „Bahnstraße" sollte 
auch eine fußgänger- und radfahrerfreundliche Verbin
dung zwischen Buckau und der Insel geschaffen wer
den. 

Weitere Fußwegverbindungen sollten Buckau an die 
Elbe anbinden, einmal im Süden des Sanierungsgebie
tes und in östlicher Richtung über die Schönebecker 
Straße und das Gelände der Magdeburger Maschinen
fabrik bis zum Eibufer hin. 
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4.3 Ordnung des ruhenden Verkehrs 

Öffentliche Stellplätze sollen in der Nähe des Bahnhofs 
Buckau in dem neuzuordnenden Quartier direkt an der 
Bahn zwischen der Warschauer Straße und Porse-
straße entstehen. Ein weiterer Schwerpunkt für öffentli
che Stellplätze wird im Quartier 19 und im Eibuferbe
reich zwischen der Schönebecker Straße und dem Sül
zehafen vorgeschlagen. Dieser soll nicht nur den Ge
schäftsbereich am Engpaß/Thiemplatz/Schönebecker 
Straße bedienen, sondern auch einen Ausgangspunkt 
für die künftig vorgesehenen Freizeiteinrichtungen am 
Sülzehafen und den Fuß- und Radweg in die freie Land
schaft bilden. Die notwendigen Stellplätze für das Ge
sellschaftshaus und die Turnhalle an der Coquistraße 
können im Sanierungsgebiet selbst nicht geschaffen 
werden. Die Beanspruchung der Flächen des Kloster
bergegartens stehe im Widerspruch zu dem Ziel, diesen 
Garten als Kultur- und Baudenkmal zu rekonstruieren. 
Im Umkreis der Turnhalle können nur öffentliche Stra
ßen herangezogen werden. Diese Stellplätze sollen 
aber Anwohnern/Geschäftstreibenden vorrangig zur 
Verfügung stehen. Der vorgeschlagene Parkplatz für 
das Gesellschaftshaus außerhalb des Sanierungsge
bietes, westlich der Schönebecker Straße, ist künftig ge
fahrlos durch die im Rahmenplan festgelegten Fußweg
beziehungen erreichbar. Für die Turnhalle ist eine Flä
che auf dem angrenzenden Gelände der Deutschen 
Reichsbahn vorgesehen. 

Bei der angestrebten Entwicklung südlich des Sanie
rungsgebietes entsprechend dem städtebaulichen Leit
bild wird ein weiterer öffentlicher Parkplatz auf dem Ge
lände der Magdeburger Maschinenfabrik vorgeschla
gen. Insbesondere in den engen Blöcken zwischen der 
Thiemstraße und der Bernburger Straße können Stell
plätze auf eigenem Grundstück nicht realisiert werden. 
Selbst innerhalb größerer Quartiere wurde ein Defizit an 
Stellplätzen durch begleitende städtebauliche Untersu
chungen festgestellt.2 Aus diesem Grund werden im 
Verkehrskonzept mehrere, dezentral angeordnete 
Standorte für die Anlage von Gemeinschaftsstellplätzen 
vorgeschlagen, insbesondere in Angrenzung an die ge
planten Sammelstraßen (Karl-Schmidt-Straße, Schöne
becker Straße). Innerhalb der städtebaulichen Umstruk
turierungsbereiche (städtebauliche Brache, aufgege
bene Betriebe) können hier entweder begrünte eben
erdige Stellplätze bzw. begrünte Parkpaletten entste
hen. Der Bau von Tiefgaragen wird aus stadtökolo
gischen Gründen nicht empfohlen. Der Flächenanteil für 
die Begrünung soll 25% betragen. 

2 a. a. O., Städtebaulicher Einzelentwurf Quartier 13, S. 25 

4.4 Öffentlicher Nahverkehr 

Die künftige Straßenraumgestaltung soll den öffent
lichen Nahverkehr fördern. Besonders zu berücksichti
gen sind die Beschleunigungsmöglichkeiten der Stadt
bahn im Bereich der Schönebecker Straße sowie eine 
Möglichkeit der Führung der Stadtbahn im Bereich der 
Warschauer Straße. Im Zusammenhang mit der ange
strebten städtebaulichen Gesamtentwicklung in Magde-
burg-Buckau wird auch eine Neuordnung der Haltestel
len der Stadtbahn vorgeschlagen. Unter Berücksichti
gung der städtebaulichen Erneuerung und der ange
strebten Wohnungsbauverdichtung im Bereich des Eib
ufers werden mit Ausnahme des Thiemplatzes neue 
Standorte von Haltestellen vorgeschlagen, die den je
weiligen Einzugsbereich und fußläufige Entfernung, ent
sprechend der geplanten Erneuerung, einbeziehen. Zu
gunsten der Verkehrsvermeidung (Individualverkehr) 
wird auch die Aktivierung der Haltepunkte Buckauer 
Bahnhof und am Schanzenweg als S-Bahnhaltestellen 
vorgeschlagen. 
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5. Gestaltungskonzept 

Dem auf S. 79 abgebildeten Gestaltungskonzept für das 
Sanierungsgebiet liegen die Erkenntnisse aus der Aus
einandersetzung mit den typischen und prägenden Ele
menten des Stadtbildes und der baulichen Gestaltung 
zugrunde, sowie der im Grünordnungskonzept be
schriebene erhaltenswerte Baumbestand und Möglich
keiten der Anlage von Grünzügen. Die Vorschläge in 
diesem Zusammenhang konzentrieren sich vorrangig 
auf die Gestalt und Ordnung des öffentlichen Bereiches 
(Straßenräume, Plätze) und die Wiederherstellung von 
teilweise zerstörten typischen Blockstrukturen. 
Weitere Gestaltungs- und Bebauungsmöglichkeiten der 
Innenblockbereiche (insbesondere brachliegende Ge
werbe- und Industrieflächen) können erst durch kon
krete städtebauliche Einzelentwürfe genauer unter
sucht werden. Hier beschränkt sich das Gestaltungs-
konzept auf die Festlegung der jeweils zu entwickeln
den Nutzung, Geschossigkeit und baulichen Dichte. Mit 
erfaßt und dargestellt in solchen Bereichen sind jedoch 
die aufgrund ihrer stadtbaugeschichtlichen bzw. bau
lichen Qualität zu erhaltenden Industriebauten, die so
wohl für den jeweils angrenzenden Straßenraum als 
auch für Blockinnenbereiche von Bedeutung sind. 

5.1 Stadtansicht 

Die topographische Situation mit der Schönebecker 
Straße, der Benediktinerstraße und der Bleckenburg-
straße als Saum der historischen Bebauung für den 
Mietwohnungsbau zu dem niedriger gelegenen Eibufer 
sollte deutlich ablesbar bleiben. Die Fährstraße, die Ver
längerung der Thiemstraße und die Straße am Sülze
berg bieten hier die Möglichkeit der Verbindung zwi
schen der historischen Bebauung und der neu zu konzi
pierenden Gestaltung und Nutzung des Elbuferberei-
ches. 

Das der Bebauung vorgelagerte grüne Verbindungs-
band zwischen dem Klosterbergegarten und der Elbaue 
muß geordnet, in seiner Wirkung verstärkt und in sei
nem Bestand durch weitere konkrete Planung gesichert 
werden. 

Das heute dominierende Band der Fernwärme sollte ab
gebaut und die qualitätvollen Teile der Böschungs-
mauer in die Erneuerungskonzeption eingebunden wer
den. Eine zukünftige Bebauung hat sich in den Grünbe
reich einzugliedern und muß den Geländeversprung ab
lesbar belassen. Eine deutliche Differenzierung der 
Form und Gestaltung der Neubebauung von dem Be
stand sollte angestrebt werden. 

Die Stadtansicht prägenden Türme der Kirchen, die 
Schornsteine und das Silo am Eibufer sind als Wahrzei
chen in die städtebauliche Erneuerung einzubeziehen, 
deren Bestand ist zu sichern. 

Dachflächen und Häuserfronten ergeben aus der Ferne 
ein heterogenes Bild in Bezug auf Material und Farbwir
kung. Auf einengende Gestaltungsvorgaben für die Ein-
deckung der Neu- und Ergänzungsbauten sollte auch 
zugunsten von Anlagen für die Gewinnung von Umge
bungswärme verzichtet werden. 

5.2 Straßen, Plätze, Blickbeziehungen 

Das historische Raster des Straßensystems südlich der 
Coqui- und der Dorotheenstraße sollte durch den Wie
deraufbau von Eckbauten bzw. durch entsprechende 
Gestaltung der nicht wieder bebaubaren Eckgrund
stücke an der Karl-Schmidt-Straße und der Schönebek-
ker Straße wiederhergestellt werden. Die erforderliche 
Schließung von Baulücken innerhalb historischer Stra
ßenzüge sollte sich in den Baumassen und den Propor
tionen dem Bestand angleichen. In Konstruktion, Mate
rial und Formensprache sollten jedoch neuzeitliche Mit
tel eingesetzt werden. 

Abweichend von diesem Straßennetz ist der Bereich 
nördlich der Coquistraße zwischen Dorotheenstraße 
und Porsestraße ausgebildet. Inmitten der Quartiere 
sind hier vielfach noch historische Industriebauten er
halten geblieben. Die hohe städtebauliche und bau
künstlerische Qualität der Klosterbergestraße und der 
Basedowstraße soll erhalten werden. Als Grundlage 
hierfür ist in der Folge noch ein Erhaltungskonzept zu er
arbeiten. 
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In der Benediktiner-, der Bleckenburg- und der Fähr
straße sind neben den historischen Bauten auch das 
Straßenpflaster, die Vorgärten mit der Einfriedung ein
schließlich der kleinen Brücken über die Klinke in das 
Erhaltungskonzept einzubeziehen. 

Eine besondere Bedeutung kommt der Wiederherstel
lung der Plätze an der Schönebecker Straße (Thiem-
platz, Platz an der Gertrauden-Kirche) zu. Grundlage 
dieses Vorschlages bildet der historische Straßenver
lauf der Schönebecker Straße vor der Verlegung in 
Richtung Elbe zwischen diesen beiden Plätzen. 

Durch eine bauliche Fassung der Ostseite des Thiem-
platzes nördlich der Straße Am Sülzehafen sowie bauli
che Ergänzungen der Ecke Schönebecker Straße alt 
und neu könnte der historische Straßenverlauf weitge
hend wieder hergestellt werden und ein abgeschlosse
ner städtischer Platz geschaffen werden. 

Schwieriger zu fassen ist der Bereich an der Gertrau
den-Kirche. Durch die Wiederherstellung der Ecke süd
liche Budenbergstraße/Schönebecker Straße kann hier 
die historische und markante Kreuzung wieder entste
hen. Der ehemals enge dreiecksförmige Platz, der 
durch Bebauung zwischen der Gertrauden-Kirche und 
Elbstraße gebildet wurde, kann im historischen Verlauf 
nicht mehr wiederhergestellt werden. Der räumliche Ab
schluß und Abschirmung des Kirchenvorbereiches wird 
durch die Anordnung eines Baumpakets vorgeschla
gen. 

Die Anlage einer Allee an der Warschauer und der 
Schönebecker Straße muß die hier zu integrierende 
Stadtbahn berücksichtigen. Eine raumprägende Wir
kung der Alleen kann nur unter Weiterführung der Va
riante 2 b der Planungsgemeinschaft Dr. Theine erreicht 

1 PGT, Konzeption für einen Rahmenplan Verkehr..., S. 29 ff. 

Abb. 11 Schönebecker Straße/Variante 2b/PGT: 

werden.1 Nur hier kann der Charakter eines städtischen 
Boulevards mit großkronigen Bäumen entstehen. 

Aus dem Versuch der Wiederherstellung der histori
schen Plätze auf der Schönebecker Straße unter Einbe
ziehung möglicher Verkehrsbeziehungen, ergibt sich 
ein zum bisherigen Verkehrskonzept alternativer Lö
sungsvorschlag für den historischen Straßenverlauf der 
Schönebecker Straße zwischen der Thiemstraße und 
der Budenbergstraße. Hier erscheint es sinnvoller, die
sen Straßenzug als Sackgasse vom Süden anzufahren 
und den intimen Platz an der Gertrauden-Kirche als ge
staltete Wendemöglichkeit auszubilden. Diese Lösung 
scheint auch den Vorteil zu haben, daß die ampelge
steuerte Kreuzung am Thiemplatz dann vorteilhaft diese 
Anbindung mitlösen kann und zugleich die geplante An-
bindung zum Eibufer (zu dem dort vorgesehenen öffent
lichen Parkplatz) einbezogen ist. 

Abb. 12 Gestaltungsvorschlag Schönebecker Straße/Engpaß 
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Die Straßenfolge Coquistraße, Karl-Schmidt-Straße, 
Brauereistraße soll künftig im Zusammenhang mit der 
vorgeschlagenen (Bahnstraße) wichtige Erschließungs-
aufgaben für den Stadtteil übernehmen. Im Bereich der 
Coquistraße und der Brauereistraße ermöglicht das hier 
ausreichende Straßenprofil die Anlage von Baumalleen 
und Parkplätzen unter Bäumen. Der sehr enge Bereich 
der Karl-Schmidt-Straße kann nicht erweitert werden. 
Ein Parkverbot entlang dieser Straße müßte ausgespro
chen werden. 

Von besonderer städtebaulicher Bedeutung ist die An-
bindung der neuen Bahnstraße an die Warschauer 
Straße. Aus städtebaulicher und stadtgestalterischer 
Sicht wird eine Anbindung parallel zur Bahnstrecke vor
geschlagen. Die Ausbildung der notwendigen Kreuzung 
Warschauer Straße/Coquistraße scheint machbar zu 
sein. Die Neuordnung am Bahnhofsplatz an der War
schauer Straße (Anordnung einer Stadtteilgarage) er
bringt zudem einen wirksamen Lärmschutz für den süd
lichen Bereich der Porsestraße und erhöht somit we
sentlich die Qualität des Quartiers 20 zwischen der Ba
sedow-, Klosterberge- und Coquistraße. Die Ausbildung 
einer überschaubaren Kreuzung an der Einmündung 
Porsestraße und Coquistraße und die geplante Bahn
straße ergibt zudem auch einen gesicherten und über
schaubaren Zugang zu der Bahnunterführung Richtung 
Insel. 

Abb. 13 Testentwurf Coquistraße, Gestaltungsvorschlag, 
Architekten Radaš und Krüger, 1991 
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Abb. 14 Neue Bahnstraße, Anbindung an die Warschauer Straße, Ausschnitt Gestaltungs-
konzept Städtebaulicher Rahmenplan 

Abb. 15 Neue Bahnstraße, Anlage Anwohnerstellplätze 
in Angrenzung an die Gnadauer Straße, 
Ausschnitt Gestaltungskonzept 
Städtebaulicher Rahmenplan 

Durch die Anlage der neuen Bahnstraße ergibt sich 
auch erstmalig die Möglichkeit der städtebaulichen Auf
wertung der Wohnbebauung an der Gnadauer Straße. 
An dieser Stelle können Flächen für Stadtteilparken be
grünt, gestaltet und ausgewiesen werden, ein für die 
Wohnbebauung erforderlicher Imissionsschutz zur 
Straße und Bahn könnte durch die Anlage einer Gara
genzeile parallel zu der neuen Bahnstraße erreicht wer
den. 
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5.3 Bauliche Gestaltung 

Die erhaltende Erneuerung des historischen Baube
standes soll noch im Rahmen der weiteren Vorbereitung 
der Sanierung durch die Erarbeitung eines Erhaltungs-
konzeptes als Grundlage für eine Gestaltungs- ggf. 
auch Erhaltungssatzung genauer festgelegt werden. 
Außer genauerer Erfassung der zu erhaltenden Bau
substanz sollten auch beispielhafte gebäudebezogene 
Erhaltungskonzepte (angefangen bei der Bestandser
fassung über die Bauplanung, die Baufinanzierung bis 
zur Baubegleitung und -durchführung) für unterschiedli
che Bautypen ausgearbeitet werden (vgl. Pkt. 1.2.5 Zu 
bewahrender Bestand historischer Qualität). Zu be
trachten wären folgende Gesichtspunkte: 

- Sanierung eines weitestgehend baulich intakten 
Wohnhauses mit bzw. ohne Denkmalqualität, mit und 
ohne Hinterhaus; 

- Sanierung eines in seiner Bausubstanz bedrohten 
Bauwerks mit und ohne Denkmalqualität; 

- Abriß und Neubau eines wegen Baufälligkeit abgän
gigen Baus mit und ohne Denkmalqualität. 

Die öffentliche Hand und die Kirchen als Eigentümer er-
haltenswerter Bauten haben nicht nur die gesetzliche 
Verpflichtung, den Erhalt ihrer Gebäude zu sichern, 
sondern es ist durch beispielhaften Umgang die Chance 
gegeben, an den jeweiligen Standorten ein Signal zu 
setzen, das erfahrungsgemäß auf das Umfeld über
greift. 

Wegen der Häufung, aber besonders wegen der gestal
terischen Qualität sollte das auf S. 28 beschriebene 
Buckauer Fenster als wesentliches Gestaltungselement 
erhalten werden und bei Sanierungsvorhaben zwingend 
vorgeschrieben werden (Gestaltungssatzung, Erhal
tungssatzung). Zur Durchsetzung dieses Zieles sollte 
nicht nur das besondere Städtebaurecht greifen, son
dern auch gezielte Förderungsmaßnahmen in Kombina
tion mit intensiver Beratung für Finanzierung, bauliche 
Durchführung sowie Beschaffung. 

Inwieweit eine schnelle Denkmalerfassung und Unter
schutzstellung der historischen Bebauung möglich ist, 
sollte im Rahmen der weiteren Vorbereitung der Sanie
rung geprüft werden. Nur dann scheint die der Erneue
rung Buckaus zugrundegelegte Zielsetzung (Wahrung 
des historischen Stadtbildes) durchführbar und durch
setzbar zu sein. 

Bei der Erarbeitung einer Gestaltungssatzung sollen 
insbesondere folgende, das Stadtbild bewahrende Ge
sichtspunkte beachtet werden: 

- Anlagen der Außenwerbung und Warenautomaten, 
Werbeanlagen sollen sich der Architektur der Bau
werke, dem Orts- und Straßenbild anpassen, sie dür
fen nur bis zur Gesimshöhe des Erdgeschosses an
gebracht werden; 

- Fassaden sind farblich so zu gestalten, daß die Farb
töne dem historischen Charakter des Stadtbildes und 
seiner historischen Gebäude entsprechen, Teilanstri
che, die nicht auf die Farbgebung der übrigen Fas
sadenteile abgestimmt wurden, sollen nicht zulässig 
sein; 

- Fensterläden, Rolladen, Jalousetten und Markisen 
dürfen nur angebracht werden, wenn diese die Fas
sade des Gebäudes sowie das Straßen- und Ortsbild 
nicht nachteilig beeinflussen, störend wirkende Far
ben sollten untersagt werden; 

- historische Vorgartenzäune sollen erhalten oder wie
derhergestellt werden, Standplätze für bewegliche 
Abfallbehälter sollten durch Bepflanzungen, Verklei
dung oder bauliche Maßnahmen gegen Einsicht von 
den öffentlichen Verkehrsflächen abgeschirmt wer
den. 
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6. Konzept Umwelt/Ver- und Entsorgung 

Die Durchführung der Sanierungsmaßnahmen in Buk
kau ist von der umfassenden Erneuerung aller Versor
gungsmedien direkt abhängig (Vgl. Pkt. 1.2.5). Hier sind 
noch entsprechende Konzepte durch die jeweils zustän
digen Träger zu erarbeiten. 
Aus städtebaulicher Sicht können hier nur die folgenden 
Anregungen gegeben werden, ohne den Begriff der 
Stadtökologie weiter strapazieren zu wollen. Vielmehr 
wird hier auf zeitadäquate Aspekte der üblichen Diszipli
nen einer städtischen Strukturplanung eingegangen. 
Der Begriff der Ökologie (griech. Haushaltskunde) geht 
auf die Beziehungen der Lebewesen zu ihrer Umwelt 
zurück. In Umkehrung dieses Gedankens soll die städti
sche Strukturplanung in Anlehnung an die Ökologie des 
Naturhaushaltes Grundlagen für einen weitgehend opti
malen Zustand (einen Kreislauf der Materie unter opti
maler Energieausnutzung) mit einbeziehen. 

Der zum Leben vieler Menschen notwendige Stadtorga
nismus ist sehr komplex und kompliziert. Die im Rah
menplan vorgeschlagenen Maßnahmen entsprechen 
dem Stand heutiger Erkenntnis und versuchen, eine 
weitere Entwicklung aufgrund neuer Erkenntnisse in der 
Zukunft nicht zu behindern. 

6.1 Energie 

Zum Bereich Energie gibt es ein Fachgutachten der 
ARENHA, Hannover1, das diesen Bereich für die Zu
kunft, aber auch für die stufenweise Erneuerung und 
Modernisierung darstellt. Deshalb werden hier nur kurze 
Hinweise gegeben. 

6.1.1 Energieeinsparung 

Wesentlichen Beitrag zur Energieeinsparung in Wohn
gebieten leistet eine sehr gute Wärmedämmung zur Mi
nimierung der Raumheizung. Je besser die Dämmung, 
um so wirtschaftlicher der Betrieb des Hauses. Ein
schränkend für die wärmetechnischen Maßnahmen am 
Gebäude sind: 

- denkmalgeschützte Fassaden; 

- bauphysikalische Probleme in der bestehenden Bau
konstruktion (z. B. Balkenköpfe im Fassadenbereich 
bei Innendämmung); 

- Raumverlust bei Innendämmung; 

1 ARENHA: Konzept für eine kostengünstige und sparsame Heizenergiever
sorgung des Sanierungsgebietes Magdeburg-Buckau, Hannover 9. 92 

- raumklimatische Probleme bei Innendämmung; 

- rechtliche Probleme bei „Überbauung" von Grund
stücksgrenzen mit Außendämmung. 

Für die Dämmung von Dach- und Kellerdecken beste
hen diese Probleme nicht. 

Fenster müssen mit Dämmglas ausgerüstet werden und 
dicht sein. Für erhaltenswerte Fenster in Baudenkmalen 
oder an einheitlich gestalteten Straßenzügen ist Erhal
tung und Ersatz vorzusehen. Den notwendigen Wärme
schutz (zugleich auch Schallschutz) bieten dann Ka
stenfenster. 

Wärmetechnische Maßnahmen an einem Gebäude 
können nur insgesamt vorgenommen und müssen zur 
Schadensvermeidung miteinander harmonisiert wer
den. Der bauphysikalische Nachweis ist dafür zu verlan
gen. Soweit im Bestand möglich, ist durch entwurfliche 
Maßnahmen passive Sonnenenergienutzung vorzuse
hen. 

6.1.2 Energieträger 

Nach der Sonnenenergie ist Gas die am wenigsten 
Schadstoffe emittierende Energieform. Das Gasnetz ist 
vorrangig auszubauen. Für Niedrigenergie (Raumhei
zung, Warmwasser) können Restenergiequellen aus 
dem benachbarten Industriegebiet als „Nahwärmesy
stem" genutzt werden. Andernfalls sind Brennwert-Gas
kessel einzusetzen. In der Übergangszeit der Sanie
rungsstufen können gasbetriebene BHKW-Einheiten 
als mobile Container eingesetzt werden, die Wärme und 
Strom erzeugen. 

Elektrizität wird mit geringen Anschlußwerten installiert. 
Sie soll allein für Licht, Elektronik und Arbeit eingesetzt 
werden. Elektrowärme ist wegen der hohen Qualität der 
elektrischen Energie zu vermeiden. Magdeburg hat 
1600 Sonnenscheinstunden (wie Hannover). Sonnen
kollektoren zur Warmwasserbereitung im Sommer sind 
unter diesen Bedingungen bereits sinnvoll. 

6.1.3 Rationelle Energieverwendung 

Niedrigwärme für Raumheizung und Warmwasser ist 
vorrangig mit Nahwärmenetz zu liefern. Allenfalls sind 
gasbetriebene Brennwertkessel einzusetzen. Kochen 
und Backen wird mit Gas vorgesehen. Wasch-, Trok-
ken- und Geschirrspülmaschinen sind an die Warmwas
serversorgung anzuschließen. Allein die Motoren für 
Pumpen und Trommeln werden elektrisch betrieben (in 
den USA längst Standard). 
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6.2 Wasser 

6.2.1 Trinkwasser 

Trinkwasser ist Nahrungsmittel. Das Trinkwassernetz 
ist Nahrungsmittelbehälter und muß entsprechend er
neuert werden. Wenn nicht die Infrastruktur der Trink
wasserversorgung durch Verkauf in Flaschen gesichert 
werden soll, wie es schon in manchen Weltstädten de 
facto eingeführt ist, ist an dieser Stelle sorgfältig zu inve
stieren. Die Herstellung von Trinkwasser in der notwen
digen Qualität wird mit zunehmender Auswirkung von 
Belastungen in Wasser, Boden und Luft immer aufwen
diger. Ein verlustarmes Netz, kurze Wege und geringe 
Standzeiten im Netz verringern die Vorhaltungskosten. 
Einrichtungen zum geringen Wasserverbrauch an den 
Zapfstellen sind zu fördern. Minderung des Trinkwas
serverbrauchs und Nutzung anderer Wasserquellen 
sind besonders anzuregen. 

6.2.2 Regenwasser 

Magdeburg hat jährlich 521 mm Niederschläge. Die 
Sommer sind trocken. Um so wichtiger ist die Bewirt
schaftung dieser "Gratis-Wasserlieferung" frei Haus. 
Von der Regentonne bis zu Zisternen sind alle Maßnah
men zur Wasserspeicherung zu fördern. Nach Filterung 
ist es zur Bewässerung, im Haushalt zur Toilettenspü
lung, vielleicht sogar in der Waschmaschine (Waschmit
teleinsparung) zu verwenden und ersetzt Trinkwasser 
an diesen Stellen. 

Das nicht genutzte Regenwasser soll möglichst am Ort 
versickern und zur Grundwasserneubildung beitragen. 
Deshalb sieht der Rahmenplan eine EntSiegelung der 
nicht bebauten Grundstücksflächen vor. Sie ist sicker
fähig zu gestalten. Dachgärten puffern das Regenwas
ser bereits oben und verzögern die Abgabe nach unten 
zeitlich. 

6.2.3 Abwasser 

Hierzu gibt es eine Voruntersuchung zum Generalent
wässerungsplan der Stadt Magdeburg über das Ge
biet 13 (Buckau) der Planungsgemeinschaft Wasser 
und Umwelt2. Darin wird für das Plangebiet aus wasser
technischen wie aus bautechnischen Erwägungen ein 
Einrohrsystem zur Entwässerung vorgeschlagen. Die 
im Rahmenplan vorgesehene Lösung für das Regen
wasser wurde in dem Fachgutachten wegen der Entla
stung des Einrohrsystems (Überlaufhäufigkeit) und für 

2 PWU, Planungsgesellschaft Magdeburg, Stadt Magdeburg, Voruntersu
chungen zum Generalentwässerungsplan Gebiet 13, S. 20 

die Verringerung der Schmutzfrachtbelastung der Elbe 
gutgeheißen. Alle befrachteten Gewässer müssen in 
Kläranlagen gereinigt werden, ehe man sie in offene 
Gewässer entläßt. Die kleinen Bachläufe zur Elbe sind 
zu reinigen und zu entlasten. 

6.3 Luft 

Buckau liegt in mißlicher Lage auf der Leeseite eines 
Schwerindustriegebietes und der Bahn. Stäube, Gase, 
Aerosole und Lärm werden mit dem Wind hereingetrie
ben und beeinflussen die Lebensqualität des Planungs-
gebietes erheblich. 

Zur Minderung dieser Situation wird empfohlen, 
außerhalb des Plangebietes mindernde Maßnahmen zu 
treffen: 

- Grünschneisen auf den brachfallenden Lagerflächen 
der Schwerindustrie; 

- Begrünung der Hallendächer zur Staubbindung, Luft
befeuchtung, Lärmdämpfung; 

- keine Außenproduktion; 

- kein lauter Freilagerbetrieb; 

- schalldämpfende Gleiskörper. 

6.3.1 Durchlüftung des Quartiers 

Die Hauptstraßen verlaufen quer zur Hauptwindrich
tung. Die Nebenstraßen liegen gut durchlüftet in süd
westlicher Richtung. Die bestehenden „Baulücken" 
werden im Rahmenplan zu einem Grünzug zusammen
gefaßt, der die geschlossenen Blockstrukturen gut 
durchlüftet und eine grüne Verbindung schafft. Die In
nenhöfe sollen so gestaltet werden, daß ein guter Luft
austausch gewährleistet ist. 

6.3.2 Gebäudelüftung 

Angemessener Luftwechsel in Aufenthaltsräumen ist 
auch auf Kosten des Energieverlustes zu gewährlei
sten. Querlüftung ist vorzuziehen. Das Maß der Fenster-
(un)dichtigkeit bzw. der künstlich verursachten Dauer-
lüftung ist mit dem gesamten Wärmeschutzkonzept für 
das Projekt nachzuweisen. 
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6.4 Boden 

6.4.1 Entsiegelung 

Im Plan auf S. 65 (Grünflächen/Bodenversiegelung) 
wurden den unterschiedlichen Nutzungsbereichen ent
sprechende Versiegelungszahlen zugeordnet. Damit 
wurden die in der BauNVO zulässigen Überschreitungs-
ausnahmen genauer, mit dem Ziel einer weitmöglichen 
Erreichung der Entsiegelung von Flächen, definiert. 
Dachgärten, gründächer oder der Nachweis von Zister
nen können eine ausnahmsweise Überschreitung der 
Versiegelungszahl zulassen. 

6.4.2 Altlasten 

Altlasten sind grundsätzlich zu sondieren und dergestalt 
zu entfernen, daß sie nicht in Luft, Grundwasser oder an 
anderer Stelle in Böden Schaden anrichten können. Flä
chen in besonderen Wohngebieten müssen für Kinder 
bespielbar sein. Als Vorbereitung für notwendige Maß
nahmen im Bereich Sülzehafen liegt die Gefährdungs-
abschätzung des Ing.-Büro Lafrenz3, Magdeburg, vor. 
Die Durchführung der Gefährdungsabschätzung 
(Phase II) auf der Grundlage des im Gutachten definier
ten Mindestuntersuchungsprogrammes für eine gesi
cherte Bewertung des vorhandenen Gefährdungspo
tentials ist noch erforderlich, insbesondere die Erfas
sung von Kontaminationspotentialen im Bereich beste
hender Nutzungen bzw. geplanter Nutzungsänderun
gen sowie bei der Realisierung von Baumaßnahmen im 
Verdachtsflächenbereich (geplante Fußgängerbrücke 
über den Sülzehafen). Vor Aufnahme der Bauarbeiten 
ist hier eine mögliche Boden-/Grundwasserkontamina-
tion im Bereich der Widerlager sowie für den Bereich 
des ehemaligen Sülze-Bettes südlich des zukünftig 
wegfallenden Zugangsdammes zu untersuchen.4 

6.5 Baumaterialien und -Systeme 

Die baulichen Grundmaterialien in Buckau sind, wenn 
auch ungepflegt, aus gesundheitlicher Sicht sowie aus 
Sicht der Materialkreisläufe gut. 

6.5.1 Gesundheit 

Die in Buckau in der Regel üblichen Materialien Holz, 
Ziegel, Kalkmörtel und verschiedene Putze erfreuen 
sich unter den Baubiologen und Wohnmedizinern eines 
guten Rufes. Hier liegt vielleicht ein Vorteil der langen 
Vernachlässigung der Bausubstanz über eine Zeit, in 
der eine Fülle von Baustoffen ohne lange Bewährung 

erfunden und vermarktet wurde, bis heute neue Er
kenntnisse die Fragwürdigkeit mancher Materialien of
fenbaren. Aus Sicht der Gesundheit und des Wohlbefin
dens ist die Weiterverwendung des in Buckau beste
henden Baustoffkanons sinnvoll. 

6.5.2 Wieder- und Weiterverwertung (Recycling) 

Aus Sicht der Abfallvermeidung ist Erhaltung und Repa
ratur dem „modernen" Ersatz vorzuziehen. Die Häuser 
bleiben in ihrem Charakter erhalten und damit das 
ganze Quartier. 

Die Bauweise der Gebäude mit geputzten und verzier
ten Ziegelfassaden, innerem Fachwerk und Holzbalken
decken ist sinnvoll und solide. Bauvorschriften sollten, 
so die Sicherheit nicht gefährdet ist, den wirtschaftlichen 
Möglichkeiten im Bestand angemessen ausgelegt wer
den (z. B. Durchbiegung der Holzbalkendecken, Schall
schutz ...) Der in weichem Mörtel vermauerte Ziegel ist 
wiederverwendbar, ebenso Holzbauteile. Schutt aus 
diesen Materialien bereitet kein Kopfzerbrechen. In der 
erhaltenden Sanierung des Quartiers sollen Materialien 
und Bauweisen Anwendung finden, die gleichfalls für 
spätere Reparaturen und Umbauten bis zum Nutzungs
ende keine Abfallprobleme schaffen. Zum Beispiel rei
chen für die vier- und füfnfgeschossige Bebauung Holz
fenster aus heimischen Hölzern völlig aus. Der Aufwand 
für Alufenster ist unangemessen, Kunststoffenster sind 
nach ihrer Nutzungszeit zu recyclen. 

6.5.3 Abfallvermeidung 

Magdeburg hatte einst ein geringes und aus wenigen 
Materialien bestehendes Müllsortiment. Problem war 
die Hausbrandasche. Die Öffnung zum Westen verbrei
terte das Abfallspektrum ins Unermeßliche und ließ das 
vorbildliche SERO-System zusammenbrechen. 

Priorität hat die Abfallvermeidung durch sinnvolles Ver
halten der Bürger. Das ist schwer steuerbar, aber durch
aus zu beeinflussen. Die geplante Infrastruktur mit Wo
chenmarkt, nahegelegenen Läden für verpackungs
freien Einkauf fördert die Abfallvermeidung. Der Rah
menplan sieht solche Einrichtungen vor. Supermärkte 
an der Stadtperipherie fördern die Verpackungsflut und 
füllen die Mülltonnen. Die Reststoffe sollen getrennt ge
sammelt, abgefahren und wiederverwertet werden. 
Vom Haushalt bis zum Quartier sollten dafür Sammel
stellen vorgesehen werden. Die stufenweise Einführung 
oder ein Modellversuch in Buckau wären zu empfehlen. 

3 Lafrenz, Magdeburg, Gmbh & Co.: Altlastverdachtsfläche Sülzehafen, Ge
fährdungsabschätzung für die Verdachtsfläche Sülzehafen, Phase I Erstbe
wertung, 10/92, S. 48 

4 ders.,S. 48 
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6.6 Funktionale Maßnahmen 

Die mißliche Lage des Stadtteils in seiner klimatischen 
Zuordnung wurde bereits unter Pkt. 6.3. Luft dargestellt. 
Könnte die Hauptwindrichtung nach Osten gedreht wer
den, läge Buckau ideal. Das besondere Wohngebiet 
liegt stadtzentrumsnah zwischen Flächen, die auch 
künftig hohes Arbeitsplatzpotential aufnehmen werden 
(ehemalige Industriegebiete) und den Eibwiesen mit ho
hem Naherholungspotential. Der Rahmenplan intensi
viert die Eigenheit dieses Stadtteils in seinem Potential 
als Unterzentrum. Das dezentrale Angebot für den tägli
chen Bedarf in Buckau unterstreicht diese planerische 
Absicht. Die Wohnungen sollen so hergerichtet werden, 
daß sie vorrangig von den am Ort arbeitenden Familien 
bewohnt werden können. 

6.6.1 Verkehr 

Buckau trägt bisher auf der Schönebecker Straße eine 
automobile Fernverkehrslast nach Südosten. Die Bela
stung durch die Schallemission der Bahn im Westen 
wurde bereits dargestellt. Zum übergeordneten Verkehr 
gibt es einen Verkehrsplan des Planungsbüros Theine, 
Hannover, in dem Entlastungen und verbleibende La
sten im entsprechenden Rahmen gewürdigt wurden. 

Kleinräumig hat Buckau durch seine Lage zwischen Ar
beit und Erholung das Potential zur Fußgänger- und 
Fahrradstadt mit Anbindung an das Stadtzentrum durch 
Öffentlichen Personennahverkehr oder Fahrrad. Eine 
solche zeitadäquate Struktur versucht der Rahmenplan 
zu erhalten bzw. zu verstärken (z. B. attraktive Fußwege 
zu den Haltestellen/Grünzug und zur Elbe/Fahrrad). 

6.6.2 Bauliche Dichte 

Fundierte Aussagen über die ideale Dichte von Stadt
strukturen sind nicht seriös zu treffen. Die negativen Ex
treme gehen von der hochverdichteten Intensivhaltung 
Mensch bis zur landverbrauchenden Struktur freiste
hender Einfamilienhäuser als Brei um die Stadt. 

Ein wesentliches Ziel soll die Vorhaltung öffentlichen 
Raumes in der gesamten Stadtstruktur für alle, der städ
tischen Sozialgemeinschaft angehörigen Stadtbürger 
sein. Über den Straßenraum hinaus sieht der Rahmen-
plan mit dem durch die Blockstrukturen führenden Grün
zug weitere, direkt im Gebiet liegende, öffentliche und 
halböffentliche Flächen für die Bürger vor. Die Eibwie
sen als Naherholungszone, der Klosterbergegarten er
füllen diese Forderungen im nächsten Nahbereich, das 
Erholungsgebiet Rotehorn ist nicht weit entfernt. 

Die Bebauungsdichte in Buckau sollte nicht erhöht wer
den. In Bereichen, wo „Licht, Luft und Sonne" verwehrt 

sind, ist Rückbau zu veranlassen. Die Bebauung sollte 
vier Geschosse nicht überschreiten. Dachgeschoßaus
bau ist zu vermeiden. Stattdessen ist im Dach Stauraum 
zu planen oder es sind Dachgärten einzurichten, die den 
Bewohnern dichter Blockstrukturen „einen Platz an der 
Sonne" sichern. 
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7. Organisationskonzept 

Die Verwirklichung der in den einzelnen Konzepten dar
gelegten Sanierungsziele setzt die Vorbereitung und 
Durchführung einer Vielzahl von Maßnahmen in den 
nächsten 20 Jahren voraus. In Fortführung bzw. Kon
kretisierung des städtebaulichen Rahmenplanes sind 
die folgenden städtebaulichen Fachplanungen i. S. d. 
§ 140 BauGB erforderlich: 

- Tiefbaukonzept für das Sanierungsgebiet 
Die Bestandsdokumentation der Ver- und Entsor
gungssysteme sowie Erarbeitung eines Tiefbaukon
zeptes als Koordinierung der in Buckau erforder
lichen Erneuerung sämtlicher Ver- und Entsorgungs-
systeme bildet für die Durchführung der Sanierung 
eine unabdingbare Voraussetzung. 

- Erhaltungskonzept denkmalwerter Bausubstanz 
Eine städtebauliche Bestandsaufnahme mit dem 
Schwerpunkt der Erfassung der Denkmale in Buckau 
und die Erarbeitung eines Erhaltungskonzeptes für 
denkmalwerte Bausubstanz ist als Grundlage für die 
Durchführung privater Gebäudemodernisierungen 
und die Bewahrung einheitlicher, historischer Stadt
gestalt erforderlich. 

- Gestaltungssatzung 
Als verbindliche Grundlage zur Durchsetzung der 
denkmalpflegerischen Zielsetzungen des Erhal
tungskonzeptes sowie der Regelung der Art und Ge
stalt von Werbeanlagen wird die Erarbeitung einer 
Gestaltungssatzung empfohlen. 

Über die Buckau flächendeckend betreffenden erforder
lichen Maßnahmen hinaus faßt das Organisationskon
zept die innerhalb der jeweiligen Planungsschichten 
vorgeschlagenen Erneuerungsziele/-maßnahmen ge
bietsweise zusammen. Es wird grundsätzlich in Einzel
maßnahmen und notwendige städtebauliche Maßnah
men unterschieden: 

- Als Einzelmaßnahmen werden solche Maßnahmen 
bezeichnet, die einzeln vorbereitet und ohne beson
dere planungsrechtliche Verfahren durchgeführt wer
den können. Dies sind im wesentlichen Maßnahmen 
zur Verkehrsberuhigung, Gestaltung von Straßenräu
men und Umgestaltung bzw. Verbesserungen inner
halb öffentlicher Grünflächen. Voraussetzung bildet 
aber auch hier eine konkrete Gesamtplanung, die im 
Rahmen der weiteren Vorbereitung der Sanierung 
z. T. noch zu erarbeiten ist. 

- Städtebauliche Maßnahmen sind aufeinander abge
stimmte gebietsbezogene Maßnahmen, die eine ein
heitliche Vorbereitung erfordern. Die Initiative und 
Trägerschaft der Durchführung bleibt prinzipiell den 
jeweiligen Grundeigentümern überlassen. Für die im 
Organisationsplan auf S. 91 abgegrenzten Gebiete 
scheint eine verbindliche Planung zur Durchsetzung 
der städtebaulichen Ziele unumgänglich zu sein (Be
bauungsplan). Durch das Inkrafttreten der Bebau
ungspläne verbessern sich die Möglichkeiten der 
Stadt zur Durchsetzung der im Rahmenplan festge
legten Sanierungsziele. 

In Anbetracht der unter 1. dargelegten engen Verflech
tung des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes mit 
den übrigen Flächen in Buckau ist es unumgänglich, 
über die notwendigen Maßnahmen im Sanierungsge
biet hinaus auch die zur Erfüllung der Sanierungsziele 
erforderlichen Maßnahmen außerhalb des Sanierungs-
gebietes zu benennen. Sie sind entsprechend der vor
gegebenen Trennung tabellarisch zusammengefaßt 
und im Plan auf S. 91 räumlich abgegrenzt. 
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7.1 Organisationskonzept/Sanierungsgebiet 
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7.2 Organisationskonzept/Untersuchungsgebiet 
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